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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Schon einige Male – zuletzt 2012 – gab es zwischen den beiden Räten unterschiedliche
Auffassungen darüber, ob das Parlament ein Veto gegen bundesrätliche Verordnungen
haben soll oder nicht. In der Regel fand die Idee einer stärkeren Mitsprache der
Legislative beim Erlass von Verordnungen durch die Exekutive in der grossen Kammer
viel Rückhalt, stiess aber in der kleinen Kammer auf genau so viel Skepsis. Eine im
Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative (14.421) des Walliser
Kantonsvertreters Jean-René Fournier (cvp, VS) wurde nun allerdings als positives
Zeichen gewertet, dass es auch im Ständerat zunehmend Skeptiker gegen die
Versuchung der Verwaltung gebe, mit Ausführungsverordnungen den Willen des
Gesetzgebers zu umgehen – so die Begründung von Fournier, der forderte, dass alle
Verordnungen dieser Art dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) wertete diesen ständerätlichen Vorstoss als positives
Zeichen und doppelte im Nationalrat nach. In seiner parlamentarischen Initiative
(14.422) wollte er allerdings nicht so weit gehen und forderte lediglich die Möglichkeit
eines Vetos gegen rechtsetzende Verordnungen und Verordnungsänderungen. Diese
sollen dann eine Bestätigung benötigen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder
eines Rates innerhalb von zwei Wochen ein Veto ergreift. 
Während die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) Aeschis Idee
noch im Januar mit 18 zu 4 Stimmen deutlich guthiess, sprach sich die SPK-SR im
August gegen beide parlamentarischen Initiativen aus. Mit 6 zu 6 Stimmen bei
Stichentscheid der Präsidentin Verena Diener Lenz (glp, ZH) fiel der Entscheid gegen
den ständerätlichen Vorstoss allerdings nur knapp aus. Die 11 zu 2 Stimmen bei einer
Enthaltung gegen die Initiative Aeschi war hier deutlicher. Die ständerätliche
Kommission argumentierte, wie schon bei früheren ähnlichen Vorstössen, dass es
bereits genügend Instrumente für die Bundesversammlung gebe, mit denen Einfluss auf
die Verordnungsgebung genommen werden kann. So können Kommissionen verlangen,
bei Verordnungsentwürfen konsultiert zu werden, oder es kann bei der Gesetzgebung
eine Genehmigung für Ausführungsbestimmungen explizit vorgesehen werden. Ein
Verordnungsveto stelle hingegen nicht nur eine Gefahr für die Gewaltentrennung dar,
sondern sei auch ein Einfallstor für Lobbyisten, welche hier Einzelfallinteressen
wirksam vertreten könnten. Die Virulenz des Themas zeigte sich auch in der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession. Nur ganz knapp, mit 20 zu 18 Stimmen
(ohne Enthaltungen), entschieden sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen
Folge geben der Initiative Fournier. Während der Vorstoss von René Fournier damit
erledigt ist, muss die Initiative Aeschi nach dem Nein der SPK-SR im Nationalrat noch
behandelt werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-SR) die Idee eines
Vetos gegen bundesrätliche Verordnungen gleich zwei Mal abgelehnt hatte – eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) aus den eigenen Reihen wurde im
Ständerat versenkt und einer parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG), der von der
SPK-NR Folge gegeben wurde, entsagte die SPK-SR ihre Zustimmung – gelangte die
Initiative Aeschi in den Nationalrat. Die SPK-NR empfahl ihrem Rat erneut, das Anliegen
gutzuheissen. Sie verwies dabei auf die Voten im Ständerat, der die mit der
parlamentarischen Initiative Fournier angeregte Reform zwar abgelehnt hatte, dabei
aber in zahlreichen Voten Missbehagen aufgezeigt habe. Dies lasse hoffen, dass dieser
Anlauf – in den letzten Jahren hatte es aus der Volkskammer insgesamt sechs Vorstösse
in Richtung Verordnungsveto gegeben – erfolgreich sein könnte. Auch der Ständerat
habe bemerkt, dass Verordnungen teilweise zu detailliert seien und dem Willen des
Gesetzgebers nicht mehr entsprächen. In umstrittenen Fällen brauche es deshalb ein
griffiges Kontrollinstrument.  Die vor allem aus SP-Mitgliedern bestehende
Kommissionsminderheit warnte davor, dass dies vom Ständerat als Zwängerei
aufgefasst würde. Man habe zudem genügend Instrumente, um die Verordnungsgebung
des Bundesrates zu beeinflussen. Das Instrument, das in einigen Kantonen angewendet
werde und dort gut funktioniere, laufe Gefahr auf Bundesebene, aufgrund des
Zweikammersystems, zu Blockaden zu führen. Der Vorschlag von Aeschi sieht vor, dass
Quoren in beiden Räten erreicht werden müssten, um ein Veto einlegen zu können.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.04.2016
MARC BÜHLMANN
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Freilich – dies war auch ein Gegenstand in der Ratsdebatte – stünde eine genaue
Ausgestaltung der Regelung noch bevor. Bei der Abstimmung stand eine satte
bürgerliche Mehrheit an 120 Stimmen 52 Stimmen von Links-Grün, zusammen mit 12
Stimmen aus der CVP-Fraktion, gegenüber und der Initiative wurde Folge gegeben. 2

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Das Referendum zum Geldspielgesetz hatte einige Diskussionen zur Finanzierung von
Unterschriftensammlungen und Abstimmungskampagnen ausgelöst. Umstritten war
insbesondere, ob es möglich sein darf, dass Akteure aus dem Ausland die Sammlung von
Unterschriften und die Kampagne vor einer Abstimmung finanziell unterstützen. In der
Tat wären die Interessen von Anbietern von Online-Spielen mit Sitz im Ausland vom
neuen Geldspielgesetz beeinträchtigt worden, weil dieses Zugangssperren vorsah.
Verschiedene Medien hatten damals berichtet, dass diese Kreise nicht nur die
Unterschriftensammlung für das Referendum finanziell unterstützt, sondern auch Geld
in die Abstimmungskampagne gesteckt hätten. 
«Unzulässig und inakzeptabel» sei dies und würde die «Glaubwürdigkeit der politischen
Institutionen» untergraben, begründete Jean-René Fournier (cvp, VS) seine
parlamentarische Initiative, mit der er ein Verbot der Finanzierung von
Unterschriftensammlungen für Referenden und Initiativen sowie von
Abstimmungskampagnen durch ausländische Mittel forderte. 
Die SPK-SR gab der Initiative mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge und wollte die
Aufnahme des Anliegens in eine Kommissionsinitiative prüfen, mit der mehr
Transparenz in der Politikfinanzierung geschaffen werden sollte und die gleichzeitig als
Gegenvorschlag für die Transparenzinitiative fungieren sollte. 
Nur einen Monat später, Mitte Februar 2019, sprach sich allerdings ihre
Schwesterkommission gegen die Initiative Fournier aus. Zwar teile sie die Ansicht, dass
hinsichtlich Politikfinanzierung etwas getan werden müsse, es dürfe aber nicht
reglementiert werden, woher die finanzielle Unterstützung konkret komme, erklärte die
Kommission. Mit 14 zu 10 Stimmen empfahl die SPK-NR deshalb die parlamentarische
Initiative zur Ablehnung. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.02.2019
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in
der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» vorgelegt und das Begehren  zur
Ablehnung empfohlen hatte, beschloss die SPK-SR mit 8 zu 3 Stimmen (2 Enthaltungen),
Abklärungen für einen möglichen Gegenentwurf zu treffen. Es bestehe
Handlungsbedarf, aber Regelungen für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung
sollten nicht Gegenstand der Verfassung sein. Mit einer Kommissionsinitiative sollte
deshalb ein indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative geschaffen werden. Weil dieser
Idee noch im Februar 2019 auch von der SPK-NR, wenn auch denkbar knapp mit 12 zu 11
Stimmen und einer Enthaltung, Folge gegeben worden war, machte sich die
ständerätliche SPK an die Ausarbeitung einer Vorlage.  
Der bereits im März präsentierte Vorschlag für eine Ergänzung des Bundesgesetzes über
die politischen Rechte sah Regelungen zur Offenlegung der Finanzierung politischer
Akteure vor. Konkret sollten alle im Parlament vertretenen Parteien jährlich ihre
Einnahmen sowie Spenden über CHF 25'000 offenlegen müssen. Natürliche und
juristische Personen, die vor Wahlen oder Abstimmungen mehr als CHF 250'000 für
Kampagnen und/oder Unterschriftensammlungen aufwenden, müssten deren
Finanzierung offenlegen. Verboten werden sollten anonyme Spenden sowie
Zuwendungen aus dem Ausland, womit die Kommission das Anliegen einer
parlamentarischen Initiative Fournier (cvp, VS) aufnahm. 
In der Vernehmlassung, die zwischen Mai und August 2019 durchgeführt wurde, stiess
der Vorschlag auf unterschiedliches Wohlwollen. 14 Kantone (AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU,
NE, NW, OW, SO, TG, VD, VS) sowie fünf Parteien (BDP, EVP, GP, GLP, SP) begrüssten den
Vorschlag. Auch der Trägerverein der Transparenzinitiative befürwortete grundsätzlich
die Stossrichtung, brachte jedoch Verbesserungsbedarf an. Abgelehnt wurde die Idee
von zehn Kantonen (AI, AR, BE, GL, LU, SG, SH, TI, UR, ZG) und den drei bürgerlichen
Parteien CVP, FDP und SVP. Keine Stellung beziehen wollten die Kantone Zürich und
Schwyz. Die Stellungnahmen gingen teilweise – etwa in der Frage der Höhe der
Schwellenwerte, hinsichtlich des Kontrollsystems, aber auch bezüglich der Erlaubnis
von Spenden aus dem Ausland – «in völlig unterschiedliche Richtungen», wie im Bericht
zusammengefasst wurde. Dies bewog die Kommission dazu, den ursprünglichen
Vorschlag mit Ausnahme kleinerer Präzisierungen zu belassen und den Räten
vorzulegen. Gleichzeitig empfahl die SPK-SR die Transparenz-Initiative mit 8 zu 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.10.2019
MARC BÜHLMANN
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Stimmen zur Ablehnung. 4

Da sie im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Transparenzinitiative das von der
parlamentarischen Initiative Fournier (cvp, VS) geforderte Verbot einer Finanzierung
von Unterschriftensammlungen und Abstimmungskampagnen aus dem Ausland
aufgenommen habe, sei das Anliegen des Walliser Kantonsvertreters umgesetzt worden,
begründete die SPK-SR ihren Antrag auf Nicht-Folgegeben. Der Ständerat folgte diesem
Antrag stillschweigend, nachdem er über Gegenvorschlag und Initiative debattiert
hatte. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2019
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession 2019 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag seiner
SPK-SR für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung, der in Folge der erfolgreich
zustande gekommenen Transparenz-Initiative als parlamentarische Initiative
ausgearbeitet worden und sowohl in der Vernehmlassung wie auch im Bundesrat auf
mehrheitliche Zustimmung gestossen war. 
Andrea Caroni (fdp, AR) beantragte Nichteintreten. Er sei zwar ein «grosser Freund der
Transparenz in der Politik», hier handle es sich aber um eine schlecht ausbalancierte
Vorlage, die zudem eher zu «Scheintransparenz» führe. Die Forderungen seien erstens
ein Eingriff in die Privatsphäre, weil sie politische Präferenzen und finanzielle
Möglichkeiten von Spenderinnen und Spendern offenlegten. Zweitens würden die
Regelungen mit viel Bürokratie einhergehen und könnten wohl, drittens, sehr einfach
umgangen werden, da zwangsläufig grosse Lücken bestehen blieben. In Ländern, die
scharfe Regeln kennen, sei das Vertrauen in die Politik nicht grösser als in der Schweiz,
betonte er. Viel Geld und Demokratie stünden in einem heiklen Verhältnis, zitierte in
der Folge Paul Rechsteiner (sp, SG) Gottfried Keller. Demokratische Entscheide dürfe
man nicht kaufen können. Die Transparenz-Initiative verbiete zwar den Einsatz grosser
Geldmittel nicht, sie verlange aber Transparenz. Wer viel investiere, der solle auch dazu
stehen. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung wachse, zeigten die Volksabstimmungen
in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wo die Forderung nach Transparenzregeln an der
Urne Erfolg hatte. Das Argument, dass Regeln umgangen werden könnten, dürfe nicht
gelten, weil man ansonsten überhaupt keine Regeln mehr aufstellen dürfe; man denke
dabei etwa an den Strassenverkehr. Christian Levrat (sp, FR) schliesslich erörterte den
in seinen Augen erfolgreichen Fall Freiburg und zitierte den aktuellen Sorgenbarometer,
der einen Rückgang des politischen Vertrauens zeige. Dem könne vor allem mit
vermehrter Transparenz begegnet werden. Beide SP-Vertreter forderten nicht nur
Eintreten, sondern auch ein Ja zur Volksinitiative. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erörterte die Position der Regierung. Der Bundesrat habe in der ursprünglichen
Botschaft für die zur Ablehnung empfohlene Initiative keinen Gegenentwurf
vorgesehen, weil er Regelungen der Politikfinanzierung kritisch gegenüberstehe, da sie
administrativ aufwändig und schwierig umsetzbar seien. Zudem sei der Bundesrat der
Meinung, dass sich das Volk nicht kaufen lasse. Es gebe mehrere Beispiele von
Abstimmungskampagnen, bei denen grosse Geldmittel eingesetzt worden seien, bei
denen sich die Stimmbevölkerung aber auf die finanziell weniger gut bemittelte Seite
geschlagen habe. Der jetzt durch die SPK-SR vorgelegte indirekte Gegenvorschlag habe
gegenüber der Initiative Vorzüge und es sei sicherlich besser, Finanzierungsregeln auf
Gesetzesstufe und nicht auf Verfassungsstufe einzuführen. Aus diesem Grund
unterstütze der Bundesrat – nach wie vor mit einer gehörigen Portion Skepsis – den
Gegenvorschlag, bei dem er allerdings einige Änderungswünsche anbringe.
Bevor über diese Änderungen debattiert wurde, wurde der Minderheitsantrag Caroni
auf Nichteintreten mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE), die von Christian Levrat übernommen worden war, weil
Hans Stöckli als Präsident amtete, wollte den Katalog der Offenlegungspflichten für
politische Parteien erweitern. Neben den Einnahmen hätten auch Ausgaben und
Vermögenslage ausgewiesen werden sollen. Dieser Antrag scheiterte aber genauso wie
ein Antrag, die Obergrenze für Zuwendungen nicht bei CHF 25'000, sondern schon bei
CHF 10'000 festzulegen. Angenommen wurde ein Antrag des Bundesrats, auf eine
Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen zu verzichten. Die SPK-SR war hier
auf die Linie des Bundesrats umgeschwenkt, weil das öffentliche Interesse an
Transparenz in diesem frühen Stadium weniger gross sei, wie Daniel Fässler (cvp, AI) für
die Kommission ausführte. Zu diskutieren gab die Frage nach einem Verbot von
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Bundesrat hatte beantragt, dieses Verbot zu
streichen und lediglich den Passus für ein Verbot von anonymen Zuwendungen zu
belassen. Die SPK-SR hatte nach längerer Diskussion mit 7 zu 5 Stimmen entschieden,
dem Antrag des Bundesrats zu folgen. Eine Minderheit Bischof (svp, SZ) wollte allerdings

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2019
MARC BÜHLMANN
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– auch gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS;Pa.Iv. 18.423) – am
ursprünglichen Verbot festhalten. Pirmin Bischof warnte davor, dass Wahlen und
Abstimmungen in verschiedenen Ländern durch ausländische Geldgeberinnen und
Geldgeber finanziert worden seien. Dies sei beim Geldspielgesetz nachweislich auch in
der Schweiz der Fall gewesen. Es stehe wohl nächstens eine Abstimmung über den Kauf
von Kampfflugzeugen an, wo es um Milliardenbeträge gehe, an denen auch ausländische
Player ein Interesse hätten. Im Inland müsse man für Transparenz sorgen, aber die
direkte Demokratie werde gegen ausländische Gelder nur durch ein Verbot geschützt.
Karin Keller-Sutter entgegnete, dass nicht auszuschliessen sei, dass ausländisches Geld
in Abstimmungskampagnen fliesse. Dies werde aber in der Regel bekannt und es werde
darüber diskutiert. Ein Verbot sei hingegen mittels Geldkurieren sehr leicht zu
umgehen. Das magistrale Votum verhallte jedoch ungehört; der Antrag der Minderheit
wurde mit 25 zu 18 Stimmen gutgeheissen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen)
angenommen. 6

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Alors que la Confédération, les cantons et les communes sont actifs dans la vie
économique par l'intermédiaire d'une participation dans les entreprises, Peter
Schilliger (plr, LU) estime que ces entreprises reliées aux institutions publiques, par
l'intermédiaire d'une participation financière ou après une privatisation, tirent des
avantages compétitifs de leur situation. Grâce, notamment, à des situations de
monopoles ou des subventionnements croisées, ces entreprises faussent la
concurrence sur le marché libre. Par conséquent, le parlementaire lucernois a déposé
une initiative parlementaire qui vise une modification de la loi sur le marché intérieur
(LMI). Un nouvel alinéa 8 à l'article 2 préciserait que les entreprises publiques, de
même que les entreprises privées à qui sont octroyées des concessions publiques,
doivent être soumises à des conditions de concurrence similaire que les entreprises
privées. Selon l'initiative, la commission de la concurrence (COMCO) serait chargée du
contrôle, et les cantons et communes devraient publier annuellement leur stratégie du
propriétaire afin de renforcer la transparence. 
La commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a donné
suite à l'initiative par 15 voix contre 10. Bien que la commission estime que la
proposition de Peter Schilliger (plr, LU) ne soit pas optimale, elle souligne l'importance
d'intervenir afin de garantir une concurrence équitable au sein du marché économique
helvétique. Cette initiative a été débattue en parallèle de l'initiative parlementaire
17.517 du sénateur Fournier (vs, PDC), de la motion 19.3236 du sénateur Rieder (pdc, VS)
et de la motion 19.3238 du parlementaire Caroni (plr, AR). 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Par l’intermédiaire d’une initiative parlementaire, Jean-René Fournier (pdc, VS)
souligne les risques de concurrence déloyale liés au rôle des collectivités publiques
fédérales, cantonales et communales dans des entreprises. Pour être précis, il
explique que certaines entreprises, qui bénéficient d’une participation financière,
directe ou indirecte des collectivités publiques, en profitent pour s’octroyer des
avantage concurrentiels comparatifs, notamment grâce à des subventionnements
croisés. Le sénateur valaisan recommande donc une modification de la loi sur le
marché intérieur (LMI). Il préconise la rédaction de rapports annuels des collectivités
publiques à l’attention de la Commission de la concurrence (Comco). 
Par 8 voix contre 5, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des
États (CER-CE) a recommandé à sa chambre de refuser une initiative qui alourdirait le
fardeau administratif et entraverait la souveraineté fédérale des cantons et communes.
La chambre des cantons s’est alignée sur sa commission. Elle a refusé de donner suite
par 24 voix contre 15. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Abfälle

La CEATE-CE a décidé de donner suite à une initiative parlementaire Fournier (pdc, VS)
proposant de modifier la LPE afin, d’une part, d’y introduire la possibilité pour les
cantons d’obtenir une garantie financière couvrant les coûts des mesures
d’assainissement d’un site pollué et, d’autre part, de soumettre à l’autorisation du
canton concerné le fractionnement d’une parcelle figurant au cadastre des sites
pollués. Ces deux mesures visent à éviter que les frais d’assainissement d’un site pollué
ne soient à la charge de la collectivité lorsque le responsable du dommage ne peut être
identifié. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2010
NICOLAS FREYMOND

Damit bei Sanierungen belasteter Standorte der Verursacher auch tatsächlich die
Haftung übernimmt, verlangt eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) eine
entsprechende Änderung im Umweltschutzgesetz. Mit der Anpassung sollen den
Kantonen Instrumente in die Hand gegeben werden, die es ihnen ermöglichen, den
Verursacher zu ermitteln und unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips
zur Verantwortung zu ziehen. Nachdem die ständerätliche Kommission dem Geschäft
bereits im Vorjahr günstig gestimmt war, gab ihm auch die nationalrätliche Kommission
Folge. Somit hat die UREK-SR innert zwei Jahren einen Erlassentwurf auszuarbeiten,
der danach dem Parlament unterbreitet wird. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.02.2011
MARLÈNE GERBER

In der Dezembersession wurde dem Ständerat ein Entwurf der UREK-SR zur Änderung
des Umweltschutzgesetzes präsentiert, mit welchem sichergestellt werden soll, dass
der Verursacher aufgrund frühzeitiger Regelung der Kostenübernahme für
Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte zur Rechenschaft
gezogen werden kann. Der Gesetzesentwurf basiert auf einer parlamentarischen
Initiative Fournier (cvp, VS), der im Vorjahr Folge gegeben wurde. Zum einen erlaubt der
Entwurf den Kantonen, von den Verursachern eine finanzielle Sicherstellung
einzufordern, für den Fall, dass eine oder mehrere der drei oben erwähnten
Massnahmen als notwendig erachtet würden. Zum anderen wird mit der
Gesetzesanpassung im Falle der Übertragung oder Aufteilung eines auf einem
belasteten Standort eingetragenen Grundstückes eine kantonale Bewilligungspflicht
erforderlich. Letztere wird erteilt, sofern die Kostenübernahme der nötigen
Massnahmen weiterhin gesichert ist und die Handänderung respektive Aufteilung die
Sanierung nicht behindert. Der Entwurf wurde im Frühjahr in die Vernehmlassung
geschickt, wo er von der Grossmehrheit der 57 Teilnehmer, darunter alle
stellungnehmenden Kantone, vorbehaltslos oder mit kleinen Änderungsanträgen
begrüsst wurde. Von den Parteien lehnte die SVP den Entwurf ab. Darüber hinaus
äusserten sich unter anderem Economiesuisse und diverse Bauverbände ablehnend
zum Entwurf. Der Ständerat nahm eine leicht angepasste Vorlage mit 33 zu 5 Stimmen
an und überwies das Geschäft an den Nationalrat, der sich im Berichtsjahr noch nicht
dazu äusserte. 11
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In der Frühjahrssession behandelte der Nationalrat als Zweitrat die auf eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) zurückgehende Änderung des
Umweltschutzgesetzes zur Regelung der Kostenübernahme für Untersuchung,
Überwachung und Sanierung belasteter Standorte durch die Verursacher. Eine
frühzeitige Ermittlung des Verursachers soll verhindern, dass das Gemeinwesen
zukünftig aufgrund unbekannter Verursacher zur Verantwortung gezogen werden muss.
Dem Rat lag ein bürgerlicher Minderheitsantrag auf Nichteintreten vor, der sich gegen
die Beschneidung der föderalen Kompetenzen wehrte. Einige Kantone hätten für diese
Problematik bereits besser zugeschnittene Lösungen gefunden. Der Minderheitsantrag
fand aber praktisch nur bei der SVP Unterstützung und somit trat auch der Zweitrat auf
das Geschäft ein. In der Folge beantragte eine fast identische Kommissionsminderheit
drei Änderungen, die allesamt auf die Abschwächung des Umfangs und der
Bedingungen der Sicherstellung durch den Verursacher abzielten. Keiner dieser Anträge
fand jedoch eine Mehrheit im Rat. Aufgrund Festhaltens am Entwurf des Bundesrates
entstand eine kleinere Differenz zum Ständerat, welche dieser jedoch in der
Differenzbereinigung diskussionslos aus der Welt schaffte. Das Geschäft gelangte somit
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noch in der Frühjahrssession in beiden Räten zur Schlussabstimmung. Die Änderung
des Umweltschutzgesetzes passierte den Ständerat mit 34 zu 4 Stimmen und den
Nationalrat mit 130 zu 54 Stimmen unter Opposition der SVP und einzelner Mitglieder
der FDP-Liberalen-Fraktion. Die Referendumsfrist verstrich unbenutzt. 12

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Le Conseil national a adopté par 95 voix contre 69 trois initiatives parlementaires
Wobmann (udc, SO), Wasserfallen (plr, BE) (Iv. Pa. 10.497) et de Buman (pdc, FR) (Iv. Pa.
10.499) modifiant la loi fédérale sur la circulation routière afin de lever l’interdiction
d’effectuer des courses sur circuit avec des véhicules automobiles. La commission a
recommandé d’adopter les motions estimant que la sécurité est désormais assurée
pour des courses publiques, que l’industrie de l’équipement automobile est importante
en Suisse et que ce type d’activité a un fort potentiel économique. Une forte minorité
s’y est opposée estimant que le territoire suisse possède peu de terrains
inconstructibles, que les tests industriels peuvent déjà être pratiqués en Suisse et que
ce type d’activité est une atteinte à l’environnement. Le Conseil des Etats les a toutes
rejetées par 20 voix contre 13 sur recommandation de sa commission et malgré une
proposition de minorité Imoberdorf (pdc, VS). Il avait auparavant rejeté par 23 voix
contre 12 une initiative parlementaire Fournier (pdc, VS) de même teneur. 13
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